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§ 3 MEV Einreihungsplan
 MEV - Modellstellen- und Einreihungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.09.2017

Die Modellfunktionen und die Zuordnung der Modellstellen zu den ihrem Stellenwert entsprechenden

Bewertungsgruppen sind im Einreihungsplan (Anlage 1 zu dieser Verordnung) dargestellt.

In Kraft seit 01.07.2008 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
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